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- verordnung uber Benutzung der Dreifachsporthaile -

Der Gemeinderat Belp erlässt gestutzt auf Art.  47 Abs. 2 l i t .  c der Gemeindeordnung vom26. Juni 2003 folqende

VERORDNUNG
üeER DtE BENUTzuNc
DER DR EIFACHSPORTHALLE

Einleitung

Grundsatz

Zweck

Verwaltung

Anlagen

Art. 1

Die Sporthalle mit Aussenanlagen dient grundsätzlich der Schule sowie
den ortsansässigen Vereinen.

Art, 2
t  Die Sporthalfe mit Aussenanlagen sol l  von einheimischen und auswär-
t lOen Organisationen beansprucht werden können. Die ortsansässigen
Organisationen haben priorität"

2 Die Sporthalle wird in der Regel nur für sportliche Anläss e zur Verfu-gung gestel l t .  Über Ausnahmen beschl iesst der Gemeinderat.

Art. 3

Die Sporthal le mit Aussenanlagen der Gemeinde Belp wird von der Lie-genschaftsverwaltung, namentlich durch den Liegenschaftsverwalter in
Zusammenarbeit mit dem zuständigen Hauswart, betreut.

Art. 4

Die Sporthal le mit Aussenanlagen umfasst:
- Halle 1 (bestehende 1-fach-sporthalle)
- Halle 2 (3-fach-sporthalle)
-  Aula
- särntl iche Aussenanlagen
- Garderoben und Duschen
- Nebenräume

Art. 5
- Primarstufe ( inklusive Kindergarten)
- Sekundarstufe
-  Freiwi l l igerSchulsport
- ortsansässige und auswärt ige Vereine
- Ubrige Interessenten

Die Verordnung beinhaltet  in der Regel die
Sie gi l t  s inngemäss auch fur das weibl iche

männliche Schreibform.
Geschlecht.

Benutzer



Pfl ichten der Benutzer

Bewi l l igung

Benutzungszeit

-  Verordnung über Benutzung der Drei fachsporthai le -

Art. 6
Die Verantwortung fur ordnungsgemässe Organisat ion und Durchfuhrung
eines Anlasses trägt der Bewi l l igungsinhaber.  Er hat dafur zu sorgen,
dass der Schulbetr ieb in keiner weise beeinträcht igt  wird.  Die Benutzer
haben sich an die Verordnung uber die Benutzung der Drei fachsporthal le
zu hal ten. D"!  Anordnungen der Liegenschaftsveiwaltung, der Schul le i-
tung (während der Schulzei t )  und dei  Hauswarts ist  Folgö zu le isten. Wi-
derhandlungen gegen diese Anordnungen werden g.mäsr Art .  1 1B EG
zum ZGB (richterliches Verbot) geahnO-et.

Art. 7
' Die Zuteilung der Räumlichkeiten der Dreifachsporthalle bzw. der Aus-
senanlagen fÜr ausserschulische Zwecke erfolgt durch die Liegenschafts-
verwaltung in Zusarnmenarbeit mit der Bi ldungikommission und dem zu-
ständigen Hauswart. ln Streitfällen entscheidet der Gemeinderat.
2 Auswärt igen Gesuchstel lern wird die Bewil l igung fruhestens 12 Monate
vor dem Anlass ausgestel l t .  Über Ausnahmen entstheidet der Gemeinde-
rat.

]  .  o.auerbelegungen von ausserschulischen Organisationen müssen jähr-
lich (auf Schuljahresbeginn) erneut bei der Liegönschaftsverwaltung be-
antragt werden. Die Gesuche sind der Liegensthaftsverwaltung spätes-
tens im März einzureichen.

Art. 8
1 Die Aussenanlagen durfen von 08.00 bis 22.00 Uhr benutzt werden.
2 Die sporthalle darf von Montag bis Freitag von 07.30 bis z2"oouhr be-
nutzt werden.

3 Die Benutzun.g gutf den gesetzten Rahmen gemäss Bewill igung nicht
überschreiten (Einhaltung der Anfangs- und Enäzeiten).
4 Die Schule und der freiwi l l ige Schulsport benutzen während der Schul-
zeit  die Sporthal le von 07.30 Ois t  g.O0 Uhr.
Die Lehrerschaft schl iesst die Turnhallen nach jeder Lektion ab. Nach
Randstunden (Mittag und Nachmittag) muss die ganze Anlage abge-
schlossen werden.
Sofern die Schule den Belegungsplan nicht komplett ausschöpft,  kann die
Liegenschaftsverwaltung ausserschufischen Organisationen Hallenstun-
den vergeben.

s Vereine / Organisationen dürfen die Sporthal le von Montag bis Freitag
in der Zeit von 18.00 bis 22"00 Uhr benutzen.
6 Die Gebäude durfen nur im Beisein eines verantwort l ichen Leiters be-
nutzt werden. Al le Benutzer müssen am Ende der bewil l igten Benutzungs-
zeit  die Anlagen verlassen haben.

] On Samstagen und Sonntagen wird die Benutzungsdauer nach Bedarf
festgelegt.



Verordnung uber Benutzung der Dreifachsporthalle -

Art. 9
Benutzungsgebuhren Die Benutzungsgebuhren werden durch den Gemeinderat in einem sepa-

raten Gebuhrentar i f  geregelt .  Die Rechnungsstel lung erfolgt  durch die Fi-
nanzverwaltunq.

Art.  10
sperrzeiten 1 Weqen Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten und dergleichen werden

Turnha-llen und öaräeronen wie folgt geschrossen:
- Sommerferien: 1 .  und 2. Ferienwoche (Grundreinigung)

'  Über Ausnahmebewil l igungen fur Einzelbenutzungen entscheidet dieLie gen s c haftsverwaltu n g.

3 Die Aussenanlagen können im Interesse der Schonung fur gewisse
Zeiten gesperrt werden.

Art. 1 1
Belesungsplan Der Belegungsplan wird durch die Liegenschaftsverwaltung erstel l t .  Muta-t ionen jeder Art (Abtausch der Traininiseinheiten, Kontaktpersonen, Ab-sagen usw) sind der Liegenschaftsveri,valtung sofort schriftl ich mitzuteilen.

Art. 12
sportbetr ieb 1 Es ist-ein diszipl inierter Sportbetr ieb zu fuhren. Fur die Einhaltung derVorschriften sind die Leiter verantwortlich. Jugendorganistionen durfen diesportanlagen nur unter Aufsicht des Leiters bätretenl

2 Die Organisationen haben die ihnen zugewiesenen Anlagen regelmäs-
sig und in genugender Anzahl zu benutzen ( in der Regel mindeste"ns
10 Personen)

Art .  13
Technische Die Instrukt ion für die Benutzung der technischen Anlagen (Trennwand,Vorschriften sonnenstoren, Matchuhr, Licht usw) erfolgt durch den Hauswart. Die

Schlusselubergabe erfolgt nach ertei l ter l istrukt ion gegen eine Gebuhr"

Art ,  14
Benutzungsregeln 1 SpOrthalle

- Fur Bal lspiele gi l t  e in generel les Harzverbot.  Ausnahmen werden in der
Ben utzu ngsbewi l l ig u ng festgelegt.

-  Auf der ganzen rnnenanlage herrscht ein Rauchverbot.
-  Das Bal lspielen und Einlaufen in den Gängen und Nebenanlagen ist

untersagt.

-  Das Turnhal lenmater ial  darf  nicht im Freien verwendet werden.



Schuhwerk

Hal lenabdeckung

Office

Markierungen

-  Verordnung über Benutzung der Drei fachsporthal le _

Aussenanlagen
t " t ,UDermasslger Lärm ist  generel l  zu vermeiden.

-  Der Betr ieb von Beschal lungsanlagen
l ichen Betr ieb untersagt.  Ausnahmen
verwaltung bewil l igt.

im Aussenbereich ist  im ordent-
werden durch die Liegenschafts-

- Das Befahren der Sportanlage ist nur mit Bewil l igung des Hauswarts
gestattet.

Art. 15
' Turn- und Sportschuhe rnit abfärbenden Sohlen und jene, welche im
Freien getragen werden, sind in der Garderobe auszuziähen. Hallen und
lnnenräume durfen nur mit sauberen Turnschuhen betreten werden.
2 Die Rasenflächen können mit Turn-, Nocken- und Stol lenschuhen be-
treten werden. Bei Betreten der lnnenanlagen ist das Schuhwerk grund-
l ich zu reinigen bzw. auszuziehen. Die lnnänanlagen durfen nicht mit
Nockenschuhen betreten werden.

Fur die Sportau-sÜbung auf den Aussenplätzen mit Kunststoffbelägen
sind Turnschuhe, Sportschuhe mit Kral len, Dreikantelementen oder öpi-
kes erlaubt. Die Greifelemente durfen jedoch nicht länger sein als 6 mm.
Die Sportausübung mit Stollenschuhen auf den Kunststoffbelägen ist ver-
boten.

Art .  16

Fur besondere Nutzungen der Hallen kann die Abdeckung des Bodens
verlangt werden.

Art .  17

Das Office kann auf Gesuch hin vom Veranstalter gemietet und betrieben
werden.

Art .  18

Die Farbmarkierung des Rasens ist nach Absprache mit dem Hauswart
gestattet.

Ar t .  19

Es besteht ein richterliches parkverbot.

An Anlässen, bei denen das bestehende Kontingent von 100 parkplätzen
nicht ausreicht, ist nach einem separat geregeltän Parkp latzkonzept furGrossanlässe vorzugehen. Generel l  ist äer üeranstalter fur die Einhaltung
der Parkordnung verantwort l ich"

Fahrzeuge sind nur auf den bezeichneten plätzen abzustel len.

Parkplätze



Sorgfaltspfl icht

Haftung

Zuwiderhandluno

Ordnung

Beschwerden

Aufhebung
von Vorschriften

Inkraftsetzung

- Verordnung über Benutzung der Dreifachsporthaile -

Art. 20
' Der Bewil l igungsinhaber ist dafur verantwort l ich, dass die benutzten
Anlagen, Geräte und Gebrauchsgegenstände in oränungsgemässem Zu-
stand zuruckgelassen und versorgt werden
' Atttatt ige Schäden sind dem Hauswart unverzügl ich zu melden. Repa-
raturaufträge durfen nur vom Hauswart und den züständigen Instanzen
der Gemeinde ertei l t  werden.
3 ln den Innenräumen sowie auf den Aussensportanlagen ist das Mitfüh-
ren von Hunden nicht gestattet.

Art.  21
t Bei Unfäl len lehnt die Gemeinde jegl iche Haftung ab. Benutzer haben
sich selber zu versichern.
'  Für Sachschäden haftet der Bewil l igungsinhaber. Bei Spezialanlässen
ist vom Organisator eine HaftpflichtveÄictrLrung abzuschliessen.
3 Die Gemeinde ubernimmt keine Haftung f ur Beschädigungen und
Diebstahl von Vereinsmobil iar.

A,rt .22

Bei Zuwiderhandlung gegen die Verordnung uber die Benutzung der Drei-
fachsporthal le mit Aussenanlagen kann die-Benutzungsbewil l igüng ent-
zogen sowie eine Umtriebsentschädigung geltend gemacht werden.

Art. 23

Die Liegenschaftsverwaltung kan n Drittpersonen beauftragen, welche dasordn ungsverhalten (Parkplatzordnung etc.) der Benutzer überprüfen. Die-se haben das Recht, vor Ort Umtriebsentschädigungen auszusprechen.

Art. 24

Beschwerdeinstanz für sämtl iche Bereiche ist der Gemeinderat. Die Be-schwerde muss schrif t l ich eingereicht werden.

Art. 25

Sämtl iche mit dieser Verordnung in Widerspruch stehenden Erlasse gel-
ten als aufgehoben.

Die vorl iegende Verordnung wurde an der Sitzung des Gemeinderats vom12. Mai 2005 genehmigt und tritt am 1. August 20bB in Kraft.

GEMEINDERAT BELP
r Präsident: Der ty


